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 Der Kreistag des Landkreises Starnberg er

lässt aufgrund des Art. 40 der Landkreisord
nung für den Freistaat Bayern (LKrO) die fol
gende Geschäftsordnung:

I. Teil
Allgemeines

§ 1
Umfang der Verwaltung des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich 
auf alle auf das Kreisgebiet (Art.7 LKrO) be
schränkten öffentlichen Aufgaben, die über die 
Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der 
kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, so
weit es sich nicht um Staatsaufgaben handelt 
(Art. 4 LKrO).

(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss 
mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, der Bayerischen Verfassung und 
den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf nur 
von sachlichen Gesichtspunkten geleitet sein 
(Art. 50 LKrO).

§ 2
Organe des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) 
erfolgt für alle Angelegenheiten des eigenen 
und des übertragenen Wirkungskreises durch

1. den Kreistag (Art. 23 LKrO),
2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO),
3. den Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 1 und 

§ 71 SGB VIII, Art. 17 ff. AGSG),
4. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 89 

Abs. 2 LKrO)
5. weitere beschließende Ausschüsse (Art. 29 

LKrO)
6. den Landrat (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO)

 Das Landratsamt ist bezüglich der Verwaltung 
des Landkreises Kreisbehörde (Art. 37 Abs. 1 
S. 1 LKrO).

(2) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren 
staatlichen Verwaltungsbehörde (Kreisverwal
tungsbehörde, Art. 1 S. 2 LKrO) erfolgt durch 
das Landratsamt in seiner Eigenschaft als 
Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO). Die
se Aufgaben sind der Behandlung durch den 
Kreistag und die Ausschüsse entzogen.

▼◆ Geschäftsordnung des Kreistags des 
Landkreises Starnberg (einschließlich 
Richtlinien gemäß Art. 34 Abs. 1 S. 2 LKrO) 
vom 27.07.2020

Inhaltsübersicht

I. Teil 
Allgemeines

§ 1 Umfang der Verwaltung des Landkreises
§ 2 Organe des Landkreises
§ 3 Kreistag
§ 4 Zuständigkeiten
§ 5 Beschlussfassung
§ 6 Allgemeine Pflichten der Kreisrät*innen; Ver

lust des Amtes

II. Teil 
Sitzungen

§ 7 Sitzungszwang, Teilnahme und Abstim
mungspflicht

§ 8 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 
beschränktes Vertretungsrecht

§ 9 Aufwandsentschädigung
§ 10 Zusammensetzung des Kreistags, Anzahl der 

Sitzungen
§ 11 Öffentliche Sitzungen
§ 12 Ausschluss der Öffentlichkeit
§ 13 Nichtöffentliche Sitzungen
§ 14 Form der Sitzung

III. Teil 
Geschäftsgang

§ 15 Ladung
§ 16 Tagesordnung
§ 17 Antragstellung
§ 18 Beiziehung von Bediensteten des Landrat

samts und sonstigen Auskunftspersonen
§ 19 Sitzungsablauf
§ 20 Vorsitz, Handhabung der Ordnung
§ 21 Beschlussfähigkeit
§ 22 Beratung
§ 23 Beschlüsse, Wahlen
§ 24 Abstimmung
§ 25 Anfragen
§ 26 Niederschrift
§ 27 Einsichtnahme durch Kreisrät*innen, Ab

schriften, Kreistagsinformationssystem
§ 28 Einsichtnahme durch Kreisbürger*innen

Impressum:
Herausgeber: Landratsamt Starnberg
Strandbadstr. 2 · 82319 Starnberg
www.landkreisstarnberg.de
Verantwortlich: Stefan Frey, Landrat
Redaktion: Stefan Diebl
Das Amtsblatt ist als Newsletter
über unsere Internetseite beziehbar.

§ 3
Kreistag

Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Ver
tretung der Kreisbürger*innen (Art. 23 LKrO). Er 
überwacht die gesamte Kreisverwaltung in allen 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
(Art. 5, 51 LKrO) und des übertragenen Wirkungs
kreises (Art. 6, 53 LKrO).

§ 4
Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten des Kreistags, der Ausschüs
se und des Landrats richten sich nach den Geset
zen und den folgenden Bestimmungen dieser Ge
schäftsordnung.

§ 5
Beschlussfassung

(1) Die Willensbildung des Kreistags und der Aus
schüsse erfolgt durch Beratung und Beschluss
fassung.

(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag vor
aus.

§ 6
Allgemeine Pflichten der Kreisrät*innen,

Verlust des Amtes

(1) Die Kreisrät*innen sind ehrenamtlich tätig (Art. 
13, 24 Abs. 2 S. 3 LKrO). Sie sind zur gewis
senhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenhei
ten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1 LKrO). Sie ha
ben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tä
tigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, 
dass es sich um Mitteilungen im amtlichen 
Verkehr oder um Tatsachen handelt, die offen
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 
LKrO). Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 
geheimzuhaltenden Angelegenheiten nicht un
befugt verwerten (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). 
Diese Verpflichtung besteht auch nach der Be
endigung des Amtes als Kreisrät*in fort (Art. 
14 Abs. 2 LKrO).

(2) Kreisrät*innen dürfen ohne Genehmigung über 
Angelegenheiten, über die sie Verschwiegen
heit zu bewahren haben, weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärun
gen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 LKrO).

(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Ver
pflichtungen der Absätze 1 und 2 können durch 
den Kreistag im Einzelfall mit Ordnungsgeld 
bis zu zweihundertfünfzig Euro, bei unbefug
ter Offenbarung personenbezogener Daten bis 
zu fünfhundert Euro, geahndet werden (Art. 14 
Abs. 4 LKrO).

(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 Ab
sätze 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen.

(5) Die Kreisrät*innen können außer der Teilnahme 
an den Beratungen und Abstimmungen Ge
schäfte nur übernehmen, soweit sie ihnen vom 
Kreistag oder einem Ausschuss ausdrücklich 
zur Bearbeitung oder Erledigung übertragen 
sind (Art. 42 Abs. 1 S. 1 LKrO).

(6) Das Amt der Kreisrät*innen endet mit dem Ab
lauf der Wahlzeit (Art. 23 des Gemeinde und 
Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG). Abge
sehen davon verliert eine Kreisrätin oder ein 
Kreisrat das Amt mit dem Zeitpunkt, in dem 
sie oder er die Wählbarkeit in den Kreistag ver
liert (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG).

II. Teil Sitzungen

§ 7
Sitzungszwang, Teilnahme- und 

Abstimmungspflicht

(1) Der Kreistag beschließt nur in Sitzungen 
(Art. 41 Abs. 1 LKrO).

(2) Die Kreisrät*innen sind verpflichtet, an den Sit
zungen und Abstimmungen teilzunehmen und 
die ihnen zugewiesenen Geschäfte (auch als 
Verbandsrät*innen in Zweckverbänden sowie 
als Mitglieder in Aufsichtsräten und sonstigen 
Gremien) zu übernehmen und auszuüben. Im 
Kreistag, im Kreisausschuss und in den weite
ren Ausschüssen darf sich niemand der Stim
me enthalten (vgl. hierzu Art. 42, 49LKrO).

(3) Gegen die Kreisrät*innen, die sich ihren Ver
pflichtungen nach Absatz 2 ohne genügende 
Entschuldigung entziehen, kann der Kreistag 
Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro 
im Einzelfall verhängen (Art. 42 Abs. 2 LKrO). 
Die Entscheidung, ob die Entschuldigung ge
nügt, obliegt dem Kreistag.

§ 8
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 

beschränktes Vertretungsrecht

(1) Mitglieder des Kreistages können an der Bera
tung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn 
der Beschluss ihnen selbst, ihren Ehegatten, 
ihren Lebenspartnern, einem Verwandten oder 
Verschwägerten bis zum dritten Grad oder ei
ner von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen natürlichen oder juristischen Per
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied 
des Kreistags in anderer als öffentlicher Eigen
schaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgege
ben hat (Art. 43 Abs. 1 LKrO). Mitglieder des 
Kreistags, die nach den Umständen annehmen 
müssen, von der Beratung und Abstimmung 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlos
sen zu sein, haben dies vor der Beratung dem 
oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzutei
len.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Be
schlüsse, mit denen der Kreistag eine Per
son zum Mitglied eines Ausschusses bestellt 
oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des 
Landkreises in eine andere Einrichtung entsen
det, dafür vorschlägt oder daraus abberuft.

(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, 
entscheidet der Kreistag ohne Mitwirkung des 
oder der persönlich Beteiligten (Art. 43 Abs. 
3 LKrO); er trifft dabei eine Rechtsentschei
dung. Die Mitwirkung eines wegen persönli
cher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds 
des Kreistags an der Abstimmung hat die Un
gültigkeit des Beschlusses nur dann zur Folge, 
wenn sie für das Abstimmungsergebnis ent
scheidend war (Art. 43 Abs. 4 LKrO).

(4) Mitglieder des Kreistages dürfen Ansprüche 
Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzliche 
Vertreter geltend machen (Art. 44 LKrO).

§ 9
Aufwandsentschädigung

(1) Die Kreisrät*innen und sonstige ehrenamtlich 
tätige Kreisbürger*innen haben Anspruch auf 
angemessene Entschädigung und Ersatzleis
tungen (Art. 14 a LKrO). Sie richten sich nach 
der Satzung über die Entschädigung der Kreis
rät*innen und der sonstigen ehrenamtlich täti
gen Kreisbürger*innen.

(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Er
satzleistung abhängig ist von einer Teilnahme 
an einer Sitzung, erfolgt der Nachweis hierü
ber durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, 
durch Namensaufruf oder Feststellung in die 
Niederschrift.

(3) Kreisrät*innen, die verspätet zu einer Sitzung 
erscheinen oder diese vorzeitig verlassen, tei
len dies der oder dem Protokollführer*in für die 
Niederschrift mit.

(4) Auf Art. 14a Abs. 3 LKrO (Abführungspflicht) 
wird hingewiesen.

§ 10
Zusammensetzung des Kreistags,

Anzahl der Sitzungen

(1) Der Kreistag des Landkreises Starnberg be
steht aus dem Landrat und 60 Kreisrät*innen 
(Art. 24 LKrO).

(2) Zeitpunkt und Zahl der Kreistagssitzungen rich
ten sich nach dem Bedarf (wie es der ord
nungsgemäße Geschäftsgang erfordert). Es 
sollen mindestens vier Kreistagssitzungen im 
Jahr durchgeführt werden.

(3) In dringenden Fällen kann der Kreistag zu au
ßerordentlichen Sitzungen einberufen wer
den. Er ist einzuberufen, wenn es der Kreisaus
schuss oder ein Drittel der Kreisrät*innen unter 
Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes 
beantragt (Art. 25 Abs. 2 LKrO).
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§ 11
Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich 
öffentlich (Art.46 LKrO).

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann 
Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Erforderli
chenfalls wird die Zulassung durch Ausgabe 
von Platzkarten geregelt. Für die Presse müs
sen stets Plätze freigehalten werden.

(3) Zuhörer*innen haben kein Recht, in irgendei
ner Form in den Gang der Verhandlungen ein
zugreifen. Sie können, wenn sie die Ordnung 
stören, durch die oder den Vorsitzende*n aus
geschlossen werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 2 
LKrO).

(4) Aufnahmen in Ton oder Bild sind Medienver
treter*innen nach vorheriger Zustimmung der 
oder des Vorsitzenden und des Kreistags nur 
erlaubt, soweit dadurch die Ordnung nicht ge
stört wird; Abs. 3 gilt sinngemäß. Die oder der 
Vorsitzende kann die Aufnahmedauer zur Si
cherstellung eines geordneten Sitzungsablaufs 
beschränken. Sitzungsteilnehmer*innen kön
nen verlangen, dass während ihres Redebei
trags Aufnahmen unterbleiben. Aufnahmen von 
Zuhörer*innen bedürfen ihrer vorherigen Ein
willigung.

(5) Nach jeder öffentlichen Sitzung des Kreistags 
soll bei Bedarf vor Eintritt in die nichtöffentli
che Sitzung eine bis zu 15minütige Sitzungs
pause angeordnet werden, um den Zuhörer*in
nen die Möglichkeit zum Gespräch mit Mitglie
dern des Kreistags und der Kreisverwaltung zu 
Fragen der Tagesordnung zu geben.

(6) Vor jeder öffentlichen Sitzung des Kreistags 
wird bei Bedarf vor Eintritt in die Sitzung eine 
bis zu 15minütige Bürgerfragestunde durch
geführt, um Bürger*innen die Möglichkeit zu 
geben, Fragen an die Mitglieder des Kreistags 
und die Kreisverwaltung zu stellen. Der oder 
die Vorsitzende im Kreistag (§ 20 Abs. 1) lei
tet die Fragestunde. Die Anfragen müssen sich 
auf Angelegenheiten des eigenen oder übertra
genen Wirkungskreises des Landkreises bezie
hen und sollen auf das Wesentliche beschränkt 
werden. Ist eine sofortige Beantwortung nicht 
möglich, soll über die Art und den Zeitpunkt 
der Beantwortung mit dem oder der Fragestel
ler*in Einvernehmen hergestellt werden.

 Die Beantwortung durch die Kreisverwal
tung soll in der Regel innerhalb von 3 Wochen 
schriftlich erfolgen. Auf die Bürgerfragestunde 
ist im Rahmen der Einladung zur Sitzung des 
Kreistags hinzuweisen.

§ 12
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Der Kreistag schließt die Öffentlichkeit von der 
Sitzung aus, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche einzelner der öf
fentlichen Behandlung entgegenstehen 
(Art. 46 Abs. 2 LKrO).

(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlos
sen (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 LKrO).

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be
schlüsse gibt der Landrat oder ein*e von ihm 
Beauftragte*r der Öffentlichkeit in einer späte
ren öffentlichen Kreistagssitzung oder in ande
rer geeigneter Weise bekannt, sobald die Grün
de für die Geheimhaltung weggefallen sind 
(vgl. Art. 46 Abs. 3LKrO).

§ 13
Nichtöffentliche Sitzungen

Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln:

1. Grundstücksangelegenheiten,
2. Vergabe von Bau und sonstigen Aufträgen und 

Konzessionen,
3. Personalangelegenheiten,
4. Sparkassenangelegenheiten,
5. Angelegenheiten, die dem Steuer oder Sozial

geheimnis unterliegen,
6. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Be

handlung vorgeschrieben ist,

es sei denn, dass im Einzelfall Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An
sprüche einzelner nicht entgegenstehen (Art. 46 

Abs. 2 Satz 1 LKrO) oder die Behandlung in öf
fentlicher Sitzung gesetzlich vorgeschrieben ist.

§ 14
Form der Sitzung

Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu ge
stalten. Die Kreisrät*innen sind gehalten, diesem 
Grundsatz Rechnung zu tragen.

III. Teil Geschäftsgang
§ 15

Ladung

(1) Die Einberufung der Kreistagssitzungen erfolgt 
durch den Landrat (Art. 25 LKrO).

(2) Die Ladung erfolgt grundsätzlich mittels elekt
ronischen Kreistagsinformationssystems oder 
per Brief, Fax, EMail . Im Falle einer elektro
nischen Einladung wird die Tagesordnung als 
nicht veränderbares Dokument versandt. Eine 
fernmündliche Ladung ist wie vorstehend zu 
bestätigen.

(3) Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. Sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage abgekürzt wer
den. Bei Versendung durch einfachen Brief gilt 
die Ladung spätestens am 3. Tag nach der Auf
gabe zur Post als zugegangen. Im Falle der 
elektronischen Ladung geht die Tagesordnung 
zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des 
Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar 
eingegangen und üblicherweise mit der Kennt
nisnahme zu rechnen ist.

(4) Der Ladung ist die hinsichtlich der einzelnen 
Beratungsgegenstände hinreichend konkreti
sierte Tagesordnung beizufügen. Unterlagen 
und sonstiges Schriftmaterial sollen den Kreis
rät*innen rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden, soweit dies für die Vorbereitung der 
Beratungen notwendig ist. Kreisrät*innen, die 
der Teilnahme am elektronischen Kreistagsin
formationssystem schriftlich zugestimmt ha
ben, erhalten Unterlagen und sonstiges Schrift
material ausschließlich über dieses System be
reitgestellt; ausgenommen sind Unterlagen, die 
nicht elektronisch verfügbar sind oder den für 
den Ausdruck im häuslichen Bereich zumutba
ren Umfang überschreiten. Das Speichern der 
Unterlagen zu Angelegenheiten, die in nichtöf
fentlicher Sitzung behandelt werden, auf dem 
häuslichen Computer ist aus Gründen der Da
tensicherheit nicht erlaubt.

(5) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Kreis
tagssitzungen sind spätestens am fünften Tag 
vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen 
(Art. 46 Abs. 1LKrO).

§ 16
Tagesordnung

Die Tagesordnung der Kreistagssitzungen wird 
vom Landrat aufgestellt. Der Landrat kann An
träge, die rechts missbräuchlich gestellt werden 
oder die im Fall des § 17 Abs. 4 keinen
Deckungsvorschlag enthalten, zurückweisen.

§ 17
Antragstellung

(1) Anträge in Angelegenheiten, für die der Kreis
tag nach § 29 zuständig ist, können nur von 
Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppierungen 
des Kreistags gestellt werden. Sie sind elek
tronisch oder schriftlich bis spätestens 14 Ta
ge vor der Sitzung des vorberatenden Fach
ausschusses bzw. des Kreisausschusses beim 
Landrat einzureichen und ausreichend zu be
gründen. Die oder der Antragsteller*in soll 
gleichzeitig die Fraktionsvorsitzenden der im 
Kreistag vertretenen Parteien und Wählergrup
pen, soweit die Mitglieder keiner Fraktion an
gehören, einem Mitglied der jeweiligen Partei 
oder Wählergruppe, durch Übersendung einer 
Durchschrift oder Ablichtung des Antrages un
terrichten. Anträge, die unmittelbar im Kreistag 
gestellt werden, werden ohne Aussprache zur 
Vorberatung an die Ausschüsse verwiesen.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar 
vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung auf
genommen werden, wenn entweder die Ange
legenheit dringlich ist und der Kreistag der Be
handlung mehrheitlich zustimmt oder sämtliche 
Mitglieder des Kreistags anwesend sind und 
kein Mitglied der Behandlung widerspricht. An

träge nach Satz 1, die noch Ermittlungen und 
Prüfungen, Beiziehung von Akten oder die Be
fragung nicht anwesender Sachbearbeiter*in
nen oder sonstiger Personen notwendig ma
chen, werden bis zur nächsten Sitzung zurück
gestellt. Als dringend gelten die in § 41 Abs. 1 
Satz 2 der Geschäftsordnung genannten Ange
legenheiten oder Anträge, die nicht rechtzeitig 
vor der Sitzung gestellt werden konnten.

(3) Nicht der Schriftform bedürfen

1. Anträge zur Geschäftsordnung wie z.B.

a) Schließung der Rednerliste,
b) Beschränkung der Redezeit,
c) Schluss der Beratung und/oder sofortige Ab

stimmung,
d) Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
e) Nichtbehandlung eines Tagesordnungspunktes 

(Gegenstandes),
f) Verweisung in einen Ausschuss,
g) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,
h) Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf 

eine nichtöffentliche oder öffentliche Sitzung,
i) Einwendungen zur Geschäftsordnung,

2. einfache Sachanträge wie z.B.

a) Bildung und Wahl von Ausschüssen oder Dele
gationen,

b) Änderungsanträge während der Debatte,
c) Zurückziehung von Anträgen,
d) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge.

(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehe
ne Ausgaben verursachen, sollen nur gestellt 
werden, wenn gleichzeitig Deckungsvorschlä
ge gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 LKrO).

(5) Anträge von Mitgliedern des Kreistags, für de
ren Behandlung ein Ausschuss zuständig ist, 
sind vom Landrat in den zuständigen Aus
schuss zu verweisen.

§ 18
Beiziehung von Bediensteten 

des Landratsamts und sonstigen 
Auskunftspersonen

(1) Der Landrat kann nach seinem Ermessen oder 
auf Antrag einer Kreisrätin oder eines Kreisrats 
Bedienstete des Landratsamtes oder sonsti
ge Auskunftspersonen zu den Sitzungen des 
Kreistags beiziehen; sie können gehört werden.

(2) Die vom Staat zugewiesene juristische Beam
tin oder der zugewiesene juristische Beamte, 
die oder der den Landrat im Amt vertritt (§ 44 
Abs. 3 dieser Geschäftsordnung), ist zu den 
Sitzungen zuzuziehen; die übrigen juristischen 
Staatsbeamt*innen sollen beigezogen werden 
(Art. 37 Abs. 3 LKrO).

(3) Die im Kreistag vertretenen Fraktionen sind be
rechtigt, leitende Beamt*innen oder Beschäf
tigte des Landratsamtes mit Zustimmung des 
Landrats zu fraktionsinternen Beratungen bei
zuziehen.

§ 19
Sitzungsablauf

(1) Der Ablauf der Kreistagssitzungen ist regelmä
ßig wie folgt:

1. Eröffnung der Sitzung,
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 

Feststellung der Anwesenheit und Bekanntga
be vorliegender Entschuldigungen,

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Kreis
tags (§ 21 dieser Geschäftsordnung),

4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderli
chenfalls Beratung und Beschlussfassung hier
über,

5. Beratung und Beschlussfassung über die Ta
gesordnungspunkte unter Zugrundelegung evtl. 
Ausschussbeschlüsse,

6. Bekanntgabe über Anordnungen oder über die 
Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte durch 
den Landrat an Stelle des Kreistags gemäß Art. 
34 Abs. 3 LKrO,

7. Schließung der Sitzung durch die oder den Vor
sitzende*n.

(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Ge
schäftsordnung in der Reihenfolge ihres Ein
gangs zu behandeln.

§ 20
Vorsitz, Handhabung der Ordnung

(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der Landrat (Art. 
33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder per
sönlich beteiligt, so vertritt ihn die oder der ge
wählte Stellvertreter*in (Art. 32 LKrO). Ist auch 
diese*r verhindert, so gilt § 44 Abs. 3 dieser 
Geschäftsordnung.

(2) Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlun
gen und handhabt die Ordnung im Sitzungs
raum.

(3) Die oder der Vorsitzende ist berechtigt, Kreis
rät*innen mit Zustimmung des Kreistags von 
der Sitzung auszuschließen, wenn sie die Ord
nung fortgesetzt erheblich stören (Art. 47 Abs. 
1 Satz 3 LKrO; bezüglich sonstiger Zuhörer*in
nen vgl. § 11 Abs. 3 Satz 2).

(4) Wird durch eine*n bereits von einer früheren 
Sitzung ausgeschlossene*n Kreisrät*in die Ord
nung innerhalb von zwei Monaten neuerdings 
erheblich gestört, so kann ihr oder ihm der 
Kreistag für zwei weitere Sitzungen die Teilnah
me untersagen (Art. 47 Abs. 2 LKrO).

(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal 
nicht anders wieder herzustellen ist, kann die 
oder der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben. Zum äußeren Zeichen der Un
terbrechung oder Aufhebung verlässt die oder 
der Vorsitzende den Sitzungsraum, nachdem 
sie oder er die Sitzung geschlossen oder die 
Dauer der Unterbrechung angekündigt hat. Ei
ne unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen 
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist 
an dem Punkt, an dem die Sitzung unterbro
chen wurde, fortzusetzen.

(6) Mitgeführte Mobiltelefone sowie Tablets, Lap
tops und ähnliche Geräte sind stumm oder 
auszuschalten.

§ 21
Beschlussfähigkeit

(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtli
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO).

(2) Wird der Kreistag wegen Beschlussunfähig
keit aufgrund fehlender Anwesenheitsmehrheit 
zum zweiten Male zur Verhandlung über den
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist 
er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene
nen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Regelung des Art. 41 Abs. 3 
Satz 1 LKrO hingewiesen werden.

§ 22
Beratung

(1) Kreisrät*innen oder Beschäftigte des Landrat
samts dürfen im Kreistag nur dann sprechen, 
wenn ihnen von der oder dem Vorsitzenden 
das Wort erteilt ist. Die oder der Vorsitzende 
erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wort
meldung, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach 
ihrem oder seinem Ermessen. Bei Wortmel
dung „zur Geschäftsordnung” ist das Wort au
ßer der Reihe im Anschluss an einen laufenden 
Redebeitrag sofort zu erteilen. Die oder der 
Vorsitzende kann in Ausübung ihres oder sei
nes Amtes jederzeit das Wort ergreifen.

(2) Die Anrede ist nur an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden und an die Kreisrät*innen, nicht 
an die Zuhörer*rinnen zu richten.

(3) Jede Beratung setzt einen Tagesordnungs
punkt oder einen Antrag aus der Mitte des 
Kreistags voraus.

(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäfts
ordnung bei Bedarf zur Beratung zu stellen.

(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden 
Antrag oder Tagesordnungspunkt und mit ei
ner angemessenen Redezeit gesprochen wer
den. Andernfalls kann die oder der Vorsitzen
de das Wort entziehen. Über einen bereits zur 
Abstimmung gebrachten Antrag kann in dersel
ben Sitzung die Beratung und die Abstimmung 
nicht mehr aufgenommen werden, wenn nicht 
alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilge
nommen haben, mit der Wiederholung einver
standen sind.

Seite 2Seite 2



Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
32. Ausgabe vom 12. August 2020

(6) Während der Beratung über einen Antrag oder 
Tagesordnungspunkt sind nur zulässig
1. Geschäftsordnungsanträge
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder 

Anträge auf Zurückziehung.

(7) Über Anträge auf Schließung der Rednerliste 
oder auf Schluss der Beratung ist sofort abzu
stimmen. Ist der Antrag von Erfolg, haben die 
oder der Vorsitzende und die oder der Antrag
steller*in zur Sache das Recht zur Schlussäu
ßerung.

(8) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln 
für die Beratung ist die oder der Vorsitzende 
berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Ver
stoß aufmerksam zu machen und bei Nichtbe
achtung solcher Warnungen das Wort zu ent
ziehen.

(9) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die 
Tagesordnung aufgenommener Antrag recht
lich (z.B. wegen fehlender Zuständigkeit des 
Kreistags) unzulässig ist, so hat er bei Aufruf 
des Tagesordnungspunktes auf seine Beden
ken hinzuweisen. Jedes Mitglied des Kreistags 
(einschließlich der oder des Vorsitzenden) kann 
einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Nicht
behandlung gem. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. e 
stellen. Dieser Antrag soll kurz begründet wer
den. Findet eine Beratung über diesen Ge
schäftsordnungsantrag statt, so muss sie sich 
auf die Zulässigkeit des Hauptantrages be
schränken. Über einen Antrag auf Schluss der 
Beratung über diesen Geschäftsordnungsan
trag ist sofort abzustimmen.

§ 23
Beschlüsse, Wahlen

(1) Beschlüsse des Kreistags werden in offener 
Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO).

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung nach 
Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO vorgenom
men. Sie sind nur dann gültig, wenn sämtliche 
Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes 
geladen sind und die Mehrheit von ihnen an
wesend und stimmberechtigt ist. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti
gen Stimmen erhält. Neben Neinstimmen und 
leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimm
zettel als ungültig, die den Namen der oder 
des Gewählten nicht eindeutig erkennen las
sen. Ist mindestens die Hälfte der abgegebe
nen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wieder
holen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stim
men gültig und erhält keiner der Bewerber*in
nen mehr als die Hälfte der abgegebenen gül
tigen Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwischen 
den beiden Bewerber*innen mit den höchsten 
Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahlentscheidet das Los.

(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzu
lässig.

§ 24
Abstimmung

(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so 
gilt folgende Reihenfolge:
1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Beschlüsse des Kreisausschusses 

oder der weiteren Ausschüsse zu dem 
Beratungsgegenstand,

3. weitergehende Anträge; dabei sind nur sol
che Anträge als weitergehend anzusehen, 
die einen größeren Aufwand oder eine 
stärker einschneidende Maßnahme zum 
Gegenstand haben,

4. zuerst gestellte Anträge, wenn später 
gestellte nicht unter Nr. 1 bis 3 fallen.

(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den 
abgestimmt werden soll, von der oder dem 
Vorsitzenden zu wiederholen.

(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben ab
gestimmt.

(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel 
der anwesenden Kreisrät*innen ist namentlich 
abzustimmen.

(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, 
dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie 
es abgestimmt hat (Art. 48 Abs. 1 LKrO) und 
kann dazu eine kurze Erklärung zur Nieder
schrift geben.

(6) Die Stimmenzählung ist durch die oder den 
Vorsitzende*n vorzunehmen. Das Abstim
mungsergebnis ist dem Kreistag bekannt zu 
geben und in der Niederschrift festzuhalten.

§ 25
Anfragen

(1) Kreisrät*innen sind berechtigt, während einer 
Beratung Anfragen zur Sache im Rahmen der 
Zuständigkeit des Landkreises an die oder den 
Vorsitzende*n und mit deren oder dessen Zu
stimmung an anwesende Beschäftigte des 
Landratsamts zu richten. Solche Anfragen wer
den nicht zur Beratung gestellt.

(2) Die oder der Befragte kann mit Zustimmung 
der oder des Vorsitzenden die sofortige Beant
wortung einer Anfrage ablehnen, wenn der Ge
genstand erst durch Aktenprüfung oder Nach
forschungen geklärt werden muss. Die Ant
wort ist dann der oder dem Anfragenden 
schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift bei
zugeben.

(3) Nach Erledigung der Tagesordnung ist in jeder 
Sitzung den Kreisrät*innen Gelegenheit zu ge
ben, an die oder den Vorsitzende*n oder anwe
sende Beschäftigte des Landratsamtes oder 
sonstige Auskunftspersonen Anfragen auch 
über solche Gegenstände im Rahmen der Zu
ständigkeit des Landkreises zu richten, die 
nicht im Rahmen der Tagesordnung behan
delt wurden. Nach Möglichkeit sollen diese An
fragen sofort beantwortet werden. Kann dies 
nicht sofort erfolgen, so werden diese in der 
nächsten Sitzung beantwortet.

§ 26
Niederschrift

(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Nieder
schrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist die 
oder der Vorsitzende verantwortlich. Sie oder 
er bestimmt die oder den Protokollführer*in.

(2) Die Niederschrift soll den Ablauf der Sitzung 
möglichst genau in seiner zeitlichen Folge wie
dergeben, wörtlich jedoch nur die Beschlüsse.

(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen

1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung,
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der 

Sitzung,
3. Namen der anwesenden Kreisrät*innen,
4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände,
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
6. Abstimmungsergebnis,
7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses 

von Kreisrät*innen,
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung.

(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch 
die Protokollführerin oder durch den Protokoll
führer und durch die oder den Vorsitzende*n 
zu unterzeichnen. Die unterzeichnete Nieder
schrift ist eine öffentliche Urkunde.

(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Nieder
schrift ist es der Protokollführerin oder dem 
Protokollführer gestattet, für Aufzeichnungen 
einen Tonträger zu verwenden. Nach Fertigstel
lung und Unterzeichnung der Niederschrift sind 
die Tonaufnahmen zu löschen.

§ 27
Einsichtnahme durch Kreisrät*innen, 

Abschriften,
Kreistagsinformationssystem

(1) Die Kreisrät*innen sind berechtigt, jederzeit die 
Niederschriften über öffentliche und nichtöf
fentliche Sitzungen des Kreistags und der Aus
schüsse einzusehen. Sie können bei dem 
Landrat die Erteilung von Abschriften der Be
schlüsse verlangen, die in öffentlicher Sitzung 
gefasst wurden (Art. 48 LKrO). Die Erteilung 
von Abschriften der Beschlüsse, die in nichtöf
fentlicher Sitzung gefasst wurden, kann bei 
dem Landrat verlangt werden, sobald die Grün
de für die Geheimhaltung weggefallen sind.

(2) Die Kreisrät*innen erhalten die Niederschriften 
über die öffentlichen Sitzungen des Kreistags 
und des Kreisausschusses. Entsprechendes 
gilt für die Mitglieder der übrigen Ausschüs
se und ihre Stellvertreter*innen hinsichtlich der 
Ausschussniederschriften.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden und soweit die Mit
glieder keiner Fraktion angehören, jeweils ein 

Mitglied der Partei oder Wählergruppe erhalten 
zusätzlich die Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen der weiteren Ausschüsse zugeleitet.

(4) Niederschriften über öffentliche Sitzungen und 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be
schlüsse, deren Geheimhaltungsgründe weg
gefallen sind, werden in das mit einem indi
viduellen Passwort geschützte elektronische 
Kreistagsinformationssystem eingestellt. Die 
Kreisrät*innen bzw. die Fraktionsvorsitzenden, 
die der Teilnahme am elektronischen Kreistags
informationssystem schriftlich zugestimmt ha
ben, erhalten die den Absätzen 2 und 3 ent
sprechenden Zugriffsrechte. Das Speichern der 
Beschlussauszüge über Angelegenheiten, die 
in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, 
auf dem häuslichen Computer ist nicht erlaubt. 
Das Recht der Kreisrät*innen aus Abs. 1 Satz 2 
und 3 bleibt unberührt.

(5) Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten 
der nächsten Sitzung des Kreistags oder eines 
Ausschusses erhalten Kreisrät*innen nach vor
heriger Terminvereinbarung das Recht zur Ein
sicht in entscheidungserhebliche Unterlagen, 
sofern Gründe der Geheimhaltung nicht entge
genstehen. Im Übrigen haben Kreisrät*innen 
ein Recht auf Auskunft in Kreisangelegenhei
ten, sofern sie ein berechtigtes Interesse nach
weisen und Gründe der Geheimhaltung nicht 
entgegenstehen. Das Verlangen auf Aktenein
sicht ist gegenüber dem Landrat geltend zu 
machen (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 LKrO).

§ 28
Einsichtnahme durch Kreisbürger*innen

Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen steht allen Kreisbürger*innen frei (Art. 
48 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Die in öffentlichen Sitzun
gen gefassten Beschlüsse nebst Abstimmungser
gebnissen werden im Internet veröffentlicht.

IV. Teil Kreistag

§ 29
Zuständigkeit des Kreistags, Fraktionen

(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 Abs. 1 LKrO 
genannten Angelegenheiten ausschließlich zu
ständig.

(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgen
de Angelegenheiten zu beschließen:
1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in 

Kreistagssitzungen säumige Kreisrät*innen 
(Art. 42 Abs. 2 LKrO),

2. Entscheidung über die persönliche 
Beteiligung von Mitgliedern des Kreistages 
in Angelegenheiten, die vom Kreistag 
behandelt werden (Art. 43 Abs. 3 LKrO),

3. Ausschluss von Kreisrät*innen aus einer 
Kreistagssitzung wegen wiederholter 
Störung der Ordnung (Art. 47 Abs. 2 LKrO),

4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommu
naler Stiftungen,

5. Bewilligung über und außerplanmäßiger 
Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von

 200.000 Euro übersteigen, sowie sonstiger 
Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des 
Landkreises entstehen können (Art. 60 
LKrO),

6. Ernennung, Beförderung, Abordnung, 
Versetzung, Ruhestandsversetzung, 
Entlassung und Angelegenheiten im 
Rahmen der Funktion als disziplinarrechtli
che Einleitungsbehörde der Beamt*innen 
des Landkreises sowie Einstellung, 
Höhergruppierung und Entlassung der 
Beschäftigten und Arbeiter*innen des 
Landkreises, soweit diese Befugnisse nicht 
durch Beschluss des Kreistags gem. Art. 38 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 LKrO oder durch 
Ermächtigung gem. § 3 Nr. 2 DVKommBayG 
dem Kreisausschuss oder dem Landrat 
übertragen worden sind¹

¹ Beschluss des Kreistags vom 14.05.2020:
„1. Der Landrat wird gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 3 

und , Art. 34 Abs. 2 Satz 1 LKrO ermächtigt
a) die Beamt*innen des Landkreises bis 

Besoldungsgruppe A 14 zu ernennen, zu 
befördern, zu einem anderen Dienstherrn 
abzuordnen oder zu versetzen, in den 
Ruhestand zu versetzen und zu entlassen,

7. Er ist ferner für folgende Angelegenheiten aus
schließlich zuständig:
a) Bestellung der vom Landkreis zu berufenden 

weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Kreissparkasse (Art. 6 Abs. 1 Nr. 2, Art. 8 
Abs. 2, 3 SpkG)

b) Wahl der Vertrauenspersonen für den 
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht 
Starnberg (§ 40 Abs. 3 GVG)

c) Aufstellung der Vorschlagsliste für ehrenamt
liche Richter*innen am Verwaltungsgericht 
München (§ 28 VwGO)

8. Entscheidung über folgende Angelegenheiten 
der Starnberger Kliniken GmbH und der Dr. Ro
bert Schindlbeck GmbH & Co.KG, soweit sie in 
der Zuständigkeit der Gesellschafterversamm
lung dieser GmbH oder des Kommanditisten 
der GmbH & Co. KG stehen:
 ∙ Änderungen des Gesellschaftsvertrages,
 ∙ Beitritt weiterer Gesellschafter,
 ∙ Erhöhung oder Herabsetzung des 

Stammkapitals,
 ∙ weitere Einzahlungen der Gesellschafter,
 ∙ Feststellung des Jahresabschlusses und 

Verwendung des Ergebnisses,
 ∙ Entlastung des Aufsichtsrates,
 ∙ Regelung des Auslagenersatzes für die 

Mitglieder des Aufsichtsrates,

 wesentliche Änderungen des Betriebsumfan
ges, insbesondere die Übernahme von neuen 
Aufgaben,

 Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen 
der Gesellschaft an anderen Unternehmen, die 
gänzliche oder teilweise Veräußerung von Be
teiligungen und die Änderung der Rechtsform 
oder Aufgaben von Beteiligungen,

 Geltendmachung von Ersatzansprüchen der 
Gesellschaft gegen ein Mitglied des Aufsichts
rates,

 ∙ Erlass einer Geschäftsordnung für den 
Aufsichtsrat,

 ∙ Auflösung der Gesellschaft.

(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien und Wähl
ergruppen können Fraktionen bilden, falls sie 
mindestens zwei Sitze im Kreistag innehaben. 
Die Fraktionen benennen eine*n

b) die Arbeitnehmer*innen des Landkreises, 
deren Entgelt mit der Besoldung der in 
Buchst. a genannten Beamt*innen vergleich
bar ist, einzustellen, höher zu gruppieren 
und zu entlassen,

c) alle übrigen, nicht ohnehin zu den laufenden 
Angelegenheiten zählenden personalrechtli
chen Befugnisse zu erledigen (Art. 34 
Abs. 2 LKrO).

2. Der Kreistag ermächtigt gemäß § 3 Nr. 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Bayerischen 
Disziplinargesetzes für den kommunalen Be
reich –DVKommBayDG den Kreisausschuss 
zur Ausübung der Disziplinarbefugnisse als Dis
ziplinarbehörde für Beamt*innen sowie für Ru
hestandsbeamt*innen des Landkreises.“ Frak
tionsvorsitzende*n und mindestens eine*n 
Stellvertreter*in.

V. Teil Ausschüsse

§ 30
Vorarbeit für den Kreistag durch den 

Kreisausschuss

(1) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen 
des Kreistags vor (Art. 26 LKrO).

(2) Die Vorbereitung erfolgt durch die Vorberatung 
des Gegenstandes, die im Falle der Vorbehand
lung durch einen weiteren Ausschuss entfal
len kann, durch Bericht und erforderlichenfalls 
durch einen Beschlussvorschlag.

(3) Der Kreisausschuss oder sein*e Vorsitzende*r 
sollen in Angelegenheiten, die Menschen mit 
Behinderungen besonders betreffen, eine*n 
Vertreter*in der Arbeitsgemeinschaft für Behin
dertenfragen –ARGE/Inklusionsbeirat für den 
Landkreis Starnberg und den oder die Behin
dertenbeauftragte*n hinzuziehen.

§ 31
Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses

Der Kreisausschuss ist in eigener Verantwor
tung zuständig für alle Verwaltungsaufgaben, die 
nicht dem Kreistag, weiteren beschließenden Aus
schüssen oder dem Landrat vorbehalten sind. Er 
beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeiten end
gültig (Art. 26 LKrO).
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§ 32
Einberufung des Kreisausschusses

Der Kreisausschuss wird vom Landrat nach Bedarf 
einberufen. Er muss einberufen werden, wenn es 
die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des Bera
tungsgegenstandes schriftlich beantragt (Art. 28 
LKrO).

§ 33
Bestellung des Kreisausschusses

(1) Dem Kreisausschuss gehören der Landrat und 
12 Kreisrät*innen an (Art. 27 LKrO).

(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses werden 
vom Kreistag aufgrund der Vorschläge der Par
teien und Wählergruppen nach dem Verfahren 
SainteLaguë/Schepers ermittelt. Haben da
bei mehrere Parteien oder Wählergruppen glei
chen Anspruch auf einen Sitz, so ist auf die 
Zahl der bei der Wahl auf diese Parteien oder 
Wählergruppen abgegebenen Stimmen zurück
zugreifen. Einzelmitglieder und kleine Gruppen 
des Kreistags, die aufgrund des Stärkeverhält
nisses im Kreisausschuss nicht vertreten wä
ren, können sich zur Entsendung gemeinsamer 
Vertreter*innen in den Kreisausschuss zusam
menschließen (Ausschussgemeinschaft – Art. 
27 Abs. 2 Satz 5 LKrO). Ausschussgemein
schaften können eine*n Sprecher*in und min
destens eine* Stellvertreter*in benennen.

(3) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschuss
gemeinschaften, auf die Sitze entfallen sind, 
schlagen ihre Bewerber*innen vor, die sodann 
als Mitglieder des Kreisausschusses zu bestel
len sind. Eine Fraktion oder Wählergruppe ist 
berechtigt, für einen ihr zustehenden Sitz auch 
Kreisrät*innen aus einer anderen Fraktion oder 
Wählergruppe vorzuschlagen.

(4) Für alle Kreisrät*innen als Mitglieder des Krei
sausschusses wird für den Fall der Verhinde
rung ein*e erste Stellvertreter*in sowie ein*e 
zweite*r Stellvertreter*in namentlich bestellt. 
Das Ausschussmitglied hat seine* Stellvertre
ter*in im Falle der Verhinderung zu verständi
gen. Dem stellvertretenden Ausschussmitglied 
wird von Amts wegen eine Benachrichtigung 
von der Sitzung mit den Unterlagen zugeleitet.

(5) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende 
Änderungen des Stärkeverhältnisses der Par
teien und Wählergruppen sind auszugleichen. 
Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertrete
nen Partei oder Wählergruppe aus, so verliert 
es seinen Sitz im Kreisausschuss (vgl. Art. 27 
Abs. 3 LKrO).

§ 34
Jugendhilfeausschuss

(1) Dem JHA gehören 15 stimmberechtigte und 
11 beratende Mitglieder an. Die Zahl der bera
tenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl 
eins, wenn der oder die Vorsitzende des Kreis
jugendrings dem JHA als stimmberechtigtes 
Mitglied angehört.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des JHA 
sind:

1. der Landrat oder ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Kreistages (Art. 17 Abs. 3 
Satz 3 AGSG),

2. 7 Mitglieder des Kreistages (§ 71 Abs. 1 
Nr. 1 Alt. 1 SGB VIII),

3. eine vom Kreistag gewählte Frau oder ein 
gewählter Mann, die/der in der Jugendhilfe 
erfahren ist (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGB 
VIII),

4. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wir
kenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe vom Kreistag gewählte Frauen 
und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII).

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem JHA ne
ben den Leitungen der beiden Fachbereiche im 
Sinne des Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 AGSG die in Art. 
19 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 AGSG genannten Mitglie
der sowie nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 AGSG je 
ein*e Vertreter*in
 ∙ der Katholischen Kirche
 ∙ der Evangelischen Kirche an.

(4) Für jedes stimmberechtigte und beratende Mit
glied ist ein*e Stellvertreter*in zu bestellen und 
zu benennen (Art. 18 Abs. 3, Art. 19 Abs. 3 
AGSG).

(5) Der Jugendhilfeausschuss oder sein*e Vorsit
zende*r sollen in Angelegenheiten, die Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen besonders 
betreffen, eine*n Vertreter*in der Arbeitsge
meinschaft für Behindertenfragen –ARGE/In
klusionsbeirat für den Landkreis Starnberg und 
die oder den Behindertenbeauftragte*n hinzu
ziehen.

§ 35 Rechnungsprüfungsausschuss

Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rech
nungsprüfungsausschuss mit sieben Mitgliedern 
und bestimmt ein Ausschussmitglied zur oder zum 
Vorsitzenden (Art. 89 Abs. 2 LKrO). Für jedes Mit
glied wird für den Fall seiner Verhinderung ein*e 
erste Stellvertreter*in sowie ein*e zweite*r Stell
vertreter*in namentlich bestellt. Ferner wird be
stimmt, welches Ausschussmitglied bei Verhin
derung der oder des Ausschussvorsitzenden den 
Vorsitz führen soll.

§ 36
Weitere beschließende oder beratende 

Ausschüsse:

(1) Der Kreistag bestellt als beschließende und 
vorberatende Ausschüsse einen Bauaus
schuss, einen Umweltausschuss, einen Aus
schuss für Mobilität, einen Ausschuss für 
Schule, Bildung und Kultur sowie einen Sozial
ausschuss und als vorberatenden Ausschuss 
einen Haushaltsausschuss. Die Ausschüsse 
bestehen jeweils aus dem Landrat als Vorsit
zendem und 12 Kreisrät*innenn. Für die Be
stellung der Kreisrät*innen gilt § 33 Abs. 2 bis 
5 entsprechend. Für die Einberufung der Aus
schüsse ist § 32 dieser Geschäftsordnung ent
sprechend anzuwenden; dies gilt für den Haus
haltsausschuss mit der Maßgabe, dass inso
weit abweichend von § 32 Satz 2 bereits ein 
entsprechender Antrag von 3 Mitgliedern des 
Ausschusses hinreichend ist .

(2) Dem Bauausschuss obliegt die Vorberatung 
wichtiger (Hoch) Baumaßnahmen des Land
kreises in Planung und Ausführung. In diesem 
Zusammenhang ist er für alle weiteren Ent
scheidungen zu Bau und Planung, sowie hier
zu notwendiger Vergabeentscheidungen zu al
len neuen Schulbauprojekten und Schulsanie
rungsmaßnahmen zuständig, die sich in der 
Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises be
finden. Er ist in diesem Rahmen auch befugt, 
zum Abschluss von bürgerlichrechtlichen und 
öffentlich rechtlichen Verträgen und zur Vor
nahme sonstiger Rechtshandlungen bürger
lichrechtlicher und öffentlich rechtlicher Art 
bis zu einer Wertgrenze von 600.000 € zu er
mächtigen.

(3) Der Umweltausschuss beschließt in eigener 
Zuständigkeit über die Stellungnahmen des 
Landkreises zu allen Maßnahmen der Raum
ordnung und der Landesplanung und zu Plan
feststellungsverfahren, über die Einleitung ei
nes Änderungsverfahrens einer Landschafts
schutzverordnung, über die Umsetzung von 
Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz 
und der Energiewende, die den Landkreis in 
seinem eigenen Wirkungskreis betreffen und 
nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses 
für Mobilität fallen, im Rahmen des Haushalts
plans bis zu einer Wertgrenze von 150.000 € 
sowie über den Ankauf ökologischer Flächen 
bis zu einer Wertgrenze von 150.000 €.

 Des Weiteren obliegt ihm die Vorberatung

1. über alle ökologisch bedeutsamen 
Maßnahmen und Belange, die den Landkreis 
in seinem eigenen Wirkungskreis betreffen, 
insbesondere die Umsetzung von Projekten 
und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Energiewende und Fragen der nachhalti
gen Entwicklung des Landkreises im Sinne 
der Agenda 21, soweit diese nicht in die 
Zuständigkeit des Ausschusses für Mobilität 
fallen.

2. über Maßnahmen, die einen effizienten 
und vorbildhaften Einsatz von Energie und 
Ressourcen zum Ziele haben, soweit diese 
nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses 
für Mobilität fallen.

3. von Verordnungen über Landschafts
schutzgebiete, soweit nicht bereits von Satz 
1 erfasst,

4. der Stellungnahmen des Landkreises 
zu Entwürfen von Rechtsverordnungen 

im Sinn des Art. 52 Abs. 1 des Bayer. 
Naturschutzgesetzes,

5. von Maßnahmen im Bereich der Abfall
wirtschaft, soweit sie von grundsätzlicher 
Bedeutung sind,

6. zu Planungen neuer und Änderungen beste
hender Kreisstraßen hinsichtlich deren 
Wirkung auf die landschafts sowie natur
schutzrechtlichen Belange

7. von Fragen der Energieversorgung in 
Einrichtungen des Landkreises unter 
besonderer Berücksichtigung ökologi
scher Belange, soweit diese nicht in die 
Zuständigkeit des Ausschusses für Mobilität 
fallen.

(4) Dem Ausschuss für Mobilität obliegt die Vorbe
ratung über Angelegenheiten der verkehrlichen 
(Netz) Gestaltung den Landkreis in seinem ei
genen Wirkungskreis betreffend, insbesondere 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
sowie des Straßen und Radverkehrs. Er be
schließt im Rahmen des Haushaltsplans bis zu 
einer Wertgrenze von 150.000 €.

 Des Weiteren obliegt ihm insbesondere die 
Vorberatung grundsätzlicher Angelegenheiten 
des ÖPNV, der Erstellung und Änderung des 
Nahverkehrsplanes, die Einrichtung neuer oder 
Einstellung bestehender Regionalbuslinien.

(5) Dem Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur 
obliegt die Vorberatung über sämtliche Schul, 
Bildungs und Kulturangelegenheiten, die den 
Landkreis in seinem eigenen Wirkungskreis be
treffen, soweit diese nicht in die Zuständigkeit 
des Jugendhilfeausschusses (z.B. Jugendsozi
alarbeit an den Schulen), fallen.

 Dem Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur 
obliegt im Schulbereich insbesondere die
a) Vorberatung zu Grundsatzentscheidungen 

und strategischen Entscheidungen 
zu weiterführenden Schulen inklusi
ve Raumprogramm und notwendiger 
Schulsportanlagen,

b) Vorberatung zu Themenstellungen 
im Rahmen der Schulbedarfsplanung 
und der Umsetzung eines 
Schulentwicklungskonzeptes,

c) Vorberatung zu Themen im Rahmen der 
Bildungsregion Landkreis Starnberg

d) Vorberatung in allen sonstigen 
Angelegenheiten im Bereich der Bildung

e) Gewährung von Finanzhilfen zur Förderung 
von Realschulen und Gymnasien im 
Landkreis Starnberg nach den geltenden 
Landkreisförderrichtlinien im Rahmen der 
Haushaltslage

f) Entscheidung zu Themen der 
Schulausstattung (Ersatzbeschaffungen 
und Neuausstattungen) für landkreiseigene 
Schulen

 Er entscheidet im Rahmen des Haushaltsplans 
bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 
600.000 €.

(6) Der Sozialausschuss beschließt in grundsätz
lichen und allgemeinen Angelegenheiten der 
Sozialhilfe (SGB XII) in eigener Zuständig
keit, soweit die Entscheidung nicht nach § 29 
Abs. 1 und 2 dem Kreistag vorbehalten ist. 
Er beschließt ferner über freiwillige Zuschüs
se des Landkreises für soziale Maßnahmen, 
soweit nicht der Landrat oder der Jugendhil
feausschuss zuständig sind, im Rahmen des 
Haushaltsplanes bis zu einer Wertgrenze von 
150.000 €. Des Weiteren obliegt ihm die Vor
beratung in grundsätzlichen und allgemeinen 
Angelegenheiten des Vollzugs des SGB XII und 
des SGB II, soweit der Landkreis hierfür zu
ständig ist, sowie die Vorberatung des Einzel
plans 4 (Sozialhilfe) des Haushaltsplans.

(7) Der Sozialausschuss, der Bauausschuss, der 
Umweltausschuss, der Mobilitätsausschuss, 
sowie der Ausschuss für Schule, Bildung und 
Kultur oder der oder die jeweilige Vorsitzende 
sollen in Angelegenheiten, die Menschen mit 
Behinderungen betreffen, eine*n Vertreter*in 
der Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen 
im Landkreis Starnberg –ARGE/Inklusionsbei
rat für den Landkreis Starnberg und die oder 
den Behindertenbeauftragte*n hinzuziehen.

(8) Dem Haushaltsausschuss obliegt die Vorbera
tung

1. bei der Erstellung der Haushaltssatzung, 
insbesondere des Haushaltsplans mit 
Bestandteilen und Anlagen, einschließlich 
einer etwaigen Nachtragshaushaltssatzung,

2. der Bewilligung über und außerplanmäßiger 
Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 
200.000 Euro übersteigen, sowie sonstiger 
Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des 
Landkreises entstehen können (§ 29 Abs. 2 
Nr. 5 dieser Geschäftsordnung).

 Der Landrat und/oder die oder der von diesem 
dazu bestimmte Leiter*in der Finanzverwaltung 
erstatten dem Haushaltsausschuss zur Wahr
nehmung seiner Aufgaben mindestens einmal 
jährlich Bericht über den Stand und die Ent
wicklung der Haushalts und Finanzlage des 
Landkreises.

§ 37
Geschäftsgang der Ausschüsse

(1) Für den Geschäftsgang des Kreisausschusses 
und der sonstigen Ausschüsse mit Ausnah
me des Jugendhilfeausschusses gelten die Be
stimmungen dieser Geschäftsordnung für den 
Kreistag, insbesondere § 11 Abs. 1 bis 5 sowie 
die §§ 12 bis 18 entsprechend, soweit nicht be
sondere gesetzliche Bestimmungen hierfür be
stehen.

(2) Kreisrät*innen können auch in nichtöffentlichen 
Sitzungen von Ausschüssen, denen sie nicht 
angehören, als Zuhörer*innen anwesend sein. 
Ein Mitspracherecht steht ihnen ebenso wie 
in öffentlicher Sitzung von Ausschüssen, de
nen sie nicht angehören, nicht zu. In Einzelfäl
len kann ein Ausschuss jedoch Kreisrät*innen 
als Nichtmitgliedern des Ausschusses zu be
stimmten Tagesordnungspunkten das Wort er
teilen, wenn dies für die Behandlung des Bera
tungsgegenstandes sachdienlich ist; haben sie 
einen Antrag gestellt, soll ihnen das Wort zur 
Begründung erteilt werden.

VI. Teil
Landrat und Stellvertreter

§ 38
Zuständigkeit des Landrats

(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen. 
Der Umfang der Vertretungsmacht ist auf seine 
Befugnisse beschränkt (Art. 35 Abs. 1 LKrO).

(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im 
Kreisausschuss und in den weiteren Ausschüs
sen (Art. 33 LKrO; vgl. auch § 20 dieser Ge
schäftsordnung). Soweit es durch Gesetz ge
stattet ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 AGSG), kann er 
den Vorsitz auf eine*n Vertreter*in übertragen. 
Für den Rechnungsprüfungsausschuss gilt 
§ 35 S. 2 dieser Geschäftsordnung. Der Land
rat führt die Geschäfte des Landkreises gemäß 
den Gesetzen und Beschlüssen der Kreisorga
ne.

(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstän
de vor; er vollzieht die Beschlüsse und be
anstandet solche Entscheidungen, die er für 
rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug aus und 
führt, soweit erforderlich, die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 54 LKrO); 
von einer solchen Aussetzung hat er den Kreis
tag bzw. den beschließenden Ausschuss un
verzüglich zu verständigen.

(4) Der Landrat ist zuständig zur Regelung der in
nerdienstlichen Angelegenheiten des Land
ratsamts (z.B. Dienstanweisungen und Haus
ordnungen, Geschäftsverteilungspläne, Zeich
nungsbefugnis, Personal und Materialeinsatz, 
Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden 
Arbeitszeitordnungen, Zahlungsanordnung und 
deren Übertragung, Betriebsvereinbarungen 
und Arbeitsanordnungen mit dem Personalrat).

(5) Der Landrat ist ferner zuständig für die Ange
legenheiten der §§ 39 bis 41 dieser Geschäfts
ordnung.

(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch Ände
rung bzw. Ergänzung dieser Geschäftsordnung 
weitere Verwaltungsaufgaben dem Landrat zur 
selbständigen Erledigung übertragen, soweit 
es sich nicht um Angelegenheiten im Sinne 
von Art. 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 30 
Abs. 1 LKrO handelt. Für die Übertragung der 
personalrechtlichen Befugnisse nach Art. 38 
Abs. 1 Satz 3 LKrO ist ein Beschluss des Kreis
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tags nötig, der der Mehrheit der stimmberech
tigten Kreistagsmitglieder bedarf (vgl. Fußnote 
zu § 29 Abs. 2 Nr. 6 dieser Geschäftsordnung).

§ 39
Einzelne Aufgaben des Landrats

(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die 
für den Landkreis keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen 
Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 34 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LKrO),

2. die Angelegenheiten des Landkreises, 
die im Interesse der Sicherheit der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
geheim zu halten sind (Art. 34 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 LKrO),

3. weitere Angelegenheiten, die ihm durch 
Beschluss des Kreistags übertragen sind 
(Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 2 LKrO).²

 
² Beschluss des Kreistags vom 14.05.2020: 
„Der Kreistag überträgt gemäß Art. 34 Abs. 2 
Satz 1, 86 Abs. 2 LKrO dem Landrat die Bestel
lung des Kassenverwalters und seines Stellvertre
ters.“ Vgl. auch Fußnote zu § 29 Abs. 2 Nr. 6 die
ser Geschäftsordnung.

(2) Zu den laufenden Angelegenheiten i. S. des 
Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere:

1. Der Vollzug der Satzungen und 
Verordnungen des Landkreises;

2. Die Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 
Verpflichtungen, wenn die zu treffende 
Entscheidung zwingend vorgeschrieben 
ist (z. B. Auszahlung von Dienstbezügen, 
Leistung des Schulddienstes für Darlehen);

3. Der Abschluss von bürgerlichrechtli
chen und öffentlichrechtlichen Verträgen 
(z. B. Kauf, Miet, Pacht, Werk, 
Werklieferungsverträge, Reinigungs, 
Wartungs, Instandhaltungsverträge, 
Straßenbaukosten, Anschlussgebühren, 
Benutzungsverträge) bis zu einer 
Wertgrenze von 100.000 Euro;

4. Der Abschluss von nachträgli
chen Vertragsergänzungen und 
Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und 
Liefer und Dienstleistungsaufträgen bis zu 
einer Wertgrenze von 50.000 Euro, höchs
tens aber 20 % des Wertes des zugrunde 
liegenden Bauauftrags bzw. Liefer oder 
Dienstleistungsauftrags;

5. Die Gewährung von freiwilligen 
Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen 
des Haushaltsplanes, soweit sie im Einzelfall 
den Betrag von 5.000 Euro nicht überstei
gen;

6. Der Erlass und die unbefristete 
Niederschlagung von Forderungen bis zu 
einer Wertgrenze von 15.000 Euro;

7. Die Stundung und die befristete 
Niederschlagung von Forderungen sowie die 
Gewährung von Teilzahlungen bis zu einer 
Wertgrenze von 50.000 Euro;

8. Die Vornahme sonstiger bürger
lichrechtlicher und öffentlichrechtlicher 
Rechtshandlungen (z. B. grundbuchrechtli
che Erklärungen, Kündigungen, Mahnungen, 
Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des 
Rechtsverhältnisses von 100.000 Euro.

9. Die Abgabe von Prozesserklärungen ein
schließlich Klageerhebung, Einlegung 
von Rechtsmitteln und Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Rechtsstreit für den 
Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung 
hat und der Streitwert voraussichtlich 
250.000 Euro nicht übersteigt.

10. Die Prüfung, ob bei Unternehmen, die 
vom Landkreis mit der Ausübung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraut sind, 
eine Überkompensation im Sinne des 
Freistellungsbeschlusses der Europäischen 
Kommission3 vorliegt.

11. Die Annahme, Ausschlagung und 
Verwendung von Spenden, Schenkungen 

oder ähnlichen Zuwendungen, soweit 
sie einen Wert von 10.000 Euro nicht 
übersteigen. Die Annahme beantragter 
Zuwendungen von Bund oder Freistaat 
Bayern erfolgt ohne betragsmäßige 
Beschränkung. Der Landrat berichtet jährlich 
im Kreisausschuss über Zuwendungen an 
den Landkreis.

³ Beschluss der Kommission vom 20.12.2011, 
2012/21/EU, ABI. EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012
12. Die Genehmigung zur Verwendung des Land
kreiswappens.

(3) Bei Dauerschuldverhältnissen ist für die Be
messung der Wertgrenzen nach Abs. 2 der auf 
ein Jahr entfallende Betrag maßgeblich.

(4) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 und Abs. 3 nicht 
unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO fallen, 
werden sie hiermit dem Landrat gemäß Art. 
34 Abs. 2 LKrO zur selbständigen Erledigung 
übertragen.

§ 40
Vollzug des Haushaltsplans; überplanmäßige 

und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Der Landrat vollzieht den Haushaltsplan nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Kreistags, des 
Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüs
se sowie seiner eigenen Zuständigkeit, ins
besondere nach §§ 38, 39 und 41 dieser Ge
schäftsordnung.

(2) Der Landrat ist berechtigt, Kassenkredite (Art. 
67 LKrO) und Kommunalkredite für Investi
tionen und Investitionsförderungsmaßnah
men (Art. 65 LKrO) im Rahmen des durch die 
Haushaltssatzung (Art. 67 LKrO) festgelegten 
Höchstbetrages aufzunehmen.

(3) Der Landrat ist berechtigt, überplanmäßige und 
außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall bis zu 
einer Höhe von 100.000 Euro zu genehmigen, 
wenn sie unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist (Art. 60 Abs. 1 LKrO).

§ 41
Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare 

Geschäfte

(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistags, 
des Kreisausschusses und der weiteren Aus
schüsse dringliche Anordnungen zu treffen und 
unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen 
(Art. 34 Abs. 3 LKrO). Dringliche Anordnun
gen sind solche, die innerhalb eines Zeitrau
mes erlassen werden müssen, in dem eine 
Kreistags, Kreisausschuss oder sonstige Aus
schusssitzung nicht stattfinden kann. Unauf
schiebbare Geschäfte sind solche, deren Auf
schub bis zur Erledigung durch den Kreistag, 
Kreisausschuss oder sonstigen zuständigen 
Ausschuss einen erheblichen Nachteil für die 
Angelegenheit, den Landkreis oder einen ein
zelnen zur Folge hätten.

(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sons
tigen zuständigen Ausschuss in der nächsten 
Sitzung von Anordnungen und der Besorgung 
von Geschäften gemäß Abs. 1 Kenntnis zu ge
ben (Art. 34 Abs. 3 S. 2 LKrO).

§ 42
Delegation von Aufgaben und Befugnissen auf 

Personal des Landratsamts

(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die 
dem Landratsamt zugewiesenen Staatsbe
diensteten und die Kreisbediensteten zur Sei
te. Der Landrat weist ihnen ihre Aufgabe zu. Er 
kann seine Befugnisse in Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung teilweise den Staatsbe
diensteten oder den Kreisbediensteten über
tragen und hierbei entsprechende Zeichnungs
vollmacht erteilen; eine darüber hinausgehende 
Übertragung bedarf der Zustimmung des Kreis
tags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der Landrat kann 
Staatsbediensteten Kreisangelegenheiten und

 Kreisbediensteten Staatsangelegenheiten über
tragen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen. Er kann ihnen dabei in An
gelegenheiten der laufenden Verwaltung auch 
das Zeichnungsrecht übertragen (Art. 37 Abs. 
4 LKrO). Eine Übereinstimmung zwischen Ge
schäftsverteilung und Regelung des Zeich
nungsrechts ist anzustreben. Mit der Zeich
nungsvollmacht ist die Vollmacht zur Abgabe 
von Verpflichtungserklärungen für den Land
kreis nicht verbunden ( Art. 35 Abs. 2 LKrO).

(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die 
Staats und Kreisbediensteten, er übt ferner 
die Befugnisse der oder des Dienstvorgesetz
ten gegenüber den Kreisbeamtinnen und be
amten aus (Art. 37 Abs. 3, 38 Abs. 3 LKrO). Er 
entscheidet über Widersprüche von Beamtin
nen und Beamten und Angestellten in dienst 
und tarif rechtliche Angelegenheiten.

§ 43
Vollzug der Staatsaufgaben

Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2 die
ser Geschäftsordnung) wird der Landrat als Organ 
des Staates tätig und untersteht lediglich den Wei
sungen seiner vorgesetzten Dienststellen (Art. 37 
Abs. 6 LKrO).

§ 44
Stellvertreter des Landrats

(1) Der Stellvertreter des Landrats hat den Landrat 
für den Fall der Verhinderung in allen Geschäf
ten (Staats und Kreisaufgaben) zu vertreten. 
Bei kurzdauernder Abwesenheit des Landrats 
(bis zu 3 zusammenhängenden Arbeitstagen) 
bedarf es der Stellvertretung nicht, solange 
und soweit die laufende Verwaltung des Land
ratsamts durch Zeichnungsvollmacht nach Art. 
37 Abs. 4 LKrO gewährleistet ist.

(2) Der Landrat soll den Stellvertreter und die wei
teren Stellvertreter*innen im Hinblick auf den 
Vertretungsfall laufend über die grundsätzli
chen Angelegenheiten des Landratsamtes in
formieren. Bei Verhinderung des Stellvertre
ters tritt an dessen Stelle die oder der weitere 
Stellvertreter*in. Die weiteren Stellvertreter*in
nen treffen im Einzelfall individuelle Vereinba
rungen hinsichtlich der konkreten Vertretung. 
Ist die oder der Stellvertreter*in oder die oder 
der weitere Stellvertreter*in nicht Mitglied des 
Kreisausschusses, so ist sie oder er von des
sen Sitzungen, unter Übersendung der Einla
dung, rechtzeitig zu verständigen.

(3) Sind auch der gewählte Stellvertreter und die 
weiteren Stellvertreter*innen verhindert, so 
vertritt den Landrat im Kreistag und in den 
Ausschüssen das älteste anwesende Kreis
tagsmitglied, im Übrigen die juristische Staats
beamtin oder der juristische Staatsbeamte des 
Landratsamtes, die oder den der Landrat be
stimmt; § 34 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a und § 35 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a dieser Geschäftsord
nung bleiben unberührt. Zur oder zum weiteren 
Stellvertreter*in können nur Deutsche im Sinn 
des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes bestellt 
werden (Art. 36 Halbsatz 2 LKrO).

(4) Der Landrat hat seine Stellvertreter*innen 
schriftlich besonders zu verpflichten, alle Ange
legenheiten geheim zu halten, die im Interes
se der Sicherheit oder anderer wichtiger Belan
ge der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. In 
gleicher Weise hat der Landrat Beschäftigte zu 
verpflichten, bevor sie mit solchen Angelegen
heiten befasst werden.

VII. Teil Landratsamt

§ 45
Landratsamt

(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des 
Landkreises (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2) und untere 
staatliche Verwaltungsbehörde (vgl. § 2 
Abs. 2). Das Personal des Landratsamts erhält 
Anweisungen ausschließlich von dem Land
rat und nach Maßgabe der Geschäftsverteilung 
von anderen Vorgesetzten.

(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem 
vom Landrat zu erlassenden Geschäftsvertei
lungsplan (Art. 40 Abs. 3 LKrO).

(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in Kreisange
legenheiten jeder Kreisrätin und jedem Kreisrat 
Auskunft zu erteilen, der um eine solche Aus
kunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 
Satz 2 LKrO). Hierbei kann der Landrat im Ein
zelfall auch die Akteneinsicht gestatten.

VIII. Teil Schlussbestimmung

§ 46
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 
27.07.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ge

schäftsordnung vom 28.07.2014 außer Kraft. 

Starnberg, 27.07.2020

Landratsamt Starnberg – Stefan Frey, Landrat

Bekanntmachungen der Gemeinde Berg

Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den gemeindlichen 
Anschlagtafeln informiert die Gemeinde Berg über 
die Änderung des Flächennutzungsplanes und 
über die Änderung oder Aufstellung von Bebau-
ungsplänen im Amtsblatt des Landkreises Starn-
berg.

▼◆ Öffentliche Auslegung der 30. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 97 
„Wohnzentrum Osterfeld“

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 den Entwurf der 30. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen und die 
Begründung sowie den Umweltbericht zum Be
bauungsplan Nr. 97 „Wohnzentrum Osterfeld“ ge
billigt. 

Der Entwurf der 30. Änderung des Flächennut
zungsplanes mit Begründung und dem Umwelt
bericht zum Bebauungsplan Nr. 97 „Wohnzent
rum Osterfeld“ sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinde Berg wesentlichen, bereits vorliegen
den umweltbezogenen Stellungnahmen sind ge
mäß Gemeinderatsbeschluss vom 04.08.2020 für 
die Dauer eines Monates gemäß § 3 Abs. 2 Bau
gesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die 
öffentliche Auslegung wird gemäß § 4 a Abs. 2 
BauGB gleichzeitig mit der Einholung der Stellung
nahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Planentwurf besteht aus Darstellungen durch 
Schrift und Zeichen, eine Begründung mit Um
weltbericht ist beigefügt. Der Geltungsbereich ist 
aus dem unten abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informatio
nen vor:

Mensch
Das angrenzende Hälsbachtal ist als Naherho
lungsgebiet von Bedeutung

Pflanzen
Baumbestandsplan mit Liste (Anlage zum Um
weltbericht)
Kriterien für artenreiches Extensivgrünland werden 
nicht erfüllt (Stellungnahme des Arbeitsgemein
schaft Vegetation)
Zwei Bereiche entlang von schwach ausgepräg
ten Kuppen zählen zum Biotop und Nutzungstyp 
G212GU651L (Stellungnahme des Arbeitsgemein
schaft Vegetation, Anlage zum Umweltbericht)

Tiere
Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen ge
schützter Tier und Pflanzenarten des Anhangs IV 
der FFHRichtlinie, oder nach nationalem Recht 
geschützter Arten (Stellungnahme der Arbeitsge
meinschaft Vegetation, Anlage zum Umweltbe
richt)

Boden und Wasser
Der Geltungsbereich befindet sich geologisch im 
Bereich einer Würmmoräne

Landschaft
Die Gehölzbestände prägen das Landschaftsbild

Kultur- und sonstige Sachgüter
Betroffene Denkmäler wurden aufgenommen. Die 
Kapelle innerhalb des Geltungsbereiches ist nicht 
als Denkmal geschützt, dennoch kommt ihr wie 
auch dem nahegelegenen Denkmal zum Todes
marsch eine kulturelle Bedeutung zu

Landschafts- und sonstige Pläne
Angrenzende Landschaftsschutzgebiete: „Starn
berger See und westlich angrenzende Gebiete“, 
„Starnberger See – Ost“ und das FloraFaunaHa
bitat Gebiet „Starnberger See“
Amtlich kartierte Biotope sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden

Nutzung erneuerbare Energien/ Energie-
einsparung
Nutzung von erneuerbaren Energien ist möglich
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Fläche
Durch verdichtete dreigeschossige Bauweise mit 
unterirdischer Unterbringung von KfZ kann der Flä
chenverbrauch gemindert werden Größe des Gel
tungsbereichs gesamt: 1,1 ha, davon Ausweisung 
als Baufläche: 4.279 m², die restlichen Flächen 
werden als Grünflächen oder Ausgleichsflächen 
gesichert

Der Entwurf der 30. Änderung des Flächennut
zungsplanes und die Begründung einschließlich 
dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 97 
„Wohnzentrum Osterfeld“ sowie die verfügbaren 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen für die 
Dauer eines Monats in der Zeit vom

17.08. bis einschließlich 28.09.2020

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Rats
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 
12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr so
wie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) zur allgemeinen In
formation der Öffentlichkeit öffentlich aus. 

Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.ge
meindeberg.de) sind ebenfalls alle Planunterlagen 
veröffentlicht.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 
1, 82335 Berg vorgebracht werden.

Gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristge
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Be
schlussfassung über den Bauleitplan unberück
sichtigt bleiben. 

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister

▼◆ Erneute öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes Nr. 97 „Wohnzentrum 
Osterfeld“ (§ 4 a Abs. 3 BauGB)

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 Änderungen und Ergänzungen hin
sichtlich des Bebauungsplanes Nr. 97 „Wohnzen
trum Osterfeld“, der Begründung und dem Um
weltbericht zu folgenden Punkten beschlossen:

  Es wurde eine Festsetzung bezüglich der 
Wasserdurchlässigkeit von Stellplätzen, 
Terrassen, Zufahrten und Zugängen aufgenom
men

  Der Entwicklungszeitraum für Ausgleichsflächen 
wurde auf 25 Jahre verlängert

  Die Berechnung der Ausgleichsflächen wurde 
geändert

  Es wurde eine zusätzliche Ausgleichsfläche in
nerhalb sowie außerhalb des Geltungsbereichs 
eingearbeitet

  Die landwirtschaftliche Fläche wurde vergrößert 
und gleichzeitig die Grünfläche verkleinert

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 97 „Wohn
zentrum Osterfeld“ mit Begründung und Umwelt
bericht sowie die nach Einschätzung der Gemein
de Berg wesentlichen, bereits vorliegenden um
weltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß Ge
meinderatsbeschluss vom 04.08.2020 gemäß § 4 
a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut für die Dauer ei
nes Monates öffentlich auszulegen. Die öffentliche 
Auslegung wird gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
nach § 4a Abs. 2 Baugesetzbuch durchgeführt.

Deshalb ist der geänderte Bebauungsplanent
wurf und dessen angepasste Begründung sowie 
der Umweltbericht sowie die verfügbaren umwelt
bezogenen Stellungnahmen nochmals in der Zeit 
vom

17.08. bis einschließlich 28.09.2020

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Rats
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 

(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 
12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr so
wie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) zur allgemeinen In
formation der Öffentlichkeit öffentlich auszulegen.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung
nahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten 
Teilen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ge
meinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 
82335 Berg vorgebracht werden. Diese sind in 
blau gekennzeichnet.

Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück
sichtigt bleiben. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informatio
nen vor:

Mensch
Das angrenzende Hälsbachtal ist als Naherho
lungsgebiet von Bedeutung

Pflanzen
Baumbestandsplan mit Liste (Anlage zum Um
weltbericht)
Kriterien für artenreiches Extensivgrünland werden 
nicht erfüllt (Stellungnahme des Arbeitsgemein
schaft Vegetation)
Zwei Bereiche entlang von schwach ausgepräg
ten Kuppen zählen zum Biotop und Nutzungstyp 
G212GU651L (Stellungnahme des Arbeitsgemein
schaft Vegetation, Anlage zum Umweltbericht) – 
werden jedoch ausgeglichen

Tiere
Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen ge
schützter Tier und Pflanzenarten des Anhangs IV 
der FFHRichtlinie, oder nach nationalem Recht 
geschützter Arten (Stellungnahme der Arbeitsge
meinschaft Vegetation, Anlage zum Umweltbe
richt)

Boden und Wasser
Der Geltungsbereich befindet sich geologisch im 
Bereich einer Würmmoräne

Landschaft
Die Gehölzbestände prägen das Landschaftsbild

Kultur- und sonstige Sachgüter
Betroffene Denkmäler wurden aufgenommen. Die 

Kapelle innerhalb des Geltungsbereiches ist nicht 
als Denkmal geschützt, dennoch kommt ihr
wie auch dem nahegelegenen Denkmal zum To
desmarsch eine kulturelle Bedeutung zu

Landschafts- und sonstige Pläne
Angrenzende Landschaftsschutzgebiete: „Starn
berger See und westlich angrenzende Gebiete“, 
„Starnberger See – Ost“ und das FloraFaunaHa
bitat Gebiet „Starnberger See“
Amtlich kartierte Biotope sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden

Nutzung erneuerbare Energien/ 
Energieeinsparung
Nutzung von erneuerbaren Energien ist möglich

Fläche
Durch verdichtete dreigeschossige Bauweise mit 
unterirdischer Unterbringung von KfZ kann der Flä
chenverbrauch gemindert werden Größe des Gel
tungsbereichs gesamt: 1,1 ha, davon Ausweisung 
als Baufläche: 4.279 m², die restlichen Flächen 
werden als Grünflächen oder Ausgleichsflächen 
gesichert

Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch 
Zeichnung und Schrift, eine Begründung und ein 
Umweltbericht sind beigefügt. Der Geltungsbe
reich ist aus dem obenstehenden Lageplan er
sichtlich.

Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.ge
meindeberg.de) sind ebenfalls alle Planunterla gen 
veröffentlicht.

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister

▼◆ Öffentliche Auslegung der 29. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 100 
„Herz Jesu Höhenrain“

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 den Entwurf der 29. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen und die 
Begründung sowie den Umweltbericht zum BeGeltungsbereich der 30 Änderung des Flächennutzungsplanes

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 97 „Wohnzentrum Osterfeld“
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bauungsplan Nr. 100 „Herz Jesu Höhenrain“ gebilligt. 
Der Entwurf der 29. Änderung des Flächennut
zungsplanes mit Begründung und dem Umwelt
bericht zum Bebauungsplan Nr. 100 „Herz Je
su Höhenrain“ sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinde Berg wesentlichen, bereits vorliegen
den umweltbezogenen Stellungnahmen sind ge
mäß Gemeinderatsbeschluss vom 04.08.2020 für 
die Dauer eines Monates gemäß § 3 Abs. 2 Bau
gesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die 
öffentliche Auslegung wird gemäß § 4 a Abs. 2 
BauGB gleichzeitig mit der Einholung der Stellung
nahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Planentwurf besteht aus Darstellungen durch 
Zeichen und Schrift, eine Begründung mit Um
weltbericht ist beigefügt. Der Geltungsbereich ist 
aus dem unten abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informatio
nen vor:

Mensch
Kontinuierliche Lärmkulisse durch die nahe gelege
ne Autobahn
Öffentliche Nutzung mit Friedhof und Kirche
Zudem liegen Informationen zu Lärmbelästigung 
aus Verkehr sowie Gewerbe vor.

Pflanzen
Bewertung gemäß Leitfaden:
Intensiv genutztes Grünland, intensiv gepflegte 
Grünflächen:
Kategorie I (geringe Bedeutung für Naturhaushalt)
Strukturreiche Gärten, Siedlungsgehölze aus über
wiegend heimischen Arten, Hecken:
Kategorie II (mittlere Bedeutung für Naturhaushalt).

Tiere
Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen ge
schützter Tier und Pflanzenarten des Anhangs IV 

der FFHRichtlinie, oder nach nationalem Recht 
geschützter Arten. Die Durchführung einer Arten
schutzrechtlichen Prüfung erfolgt im weiteren Ver
fahren.

Boden und Wasser
Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich ei
ner Würmmoräne, End oder Seitenmoräne und 
Schmelzwasserschotter
Schlechte Versickerung

Landschaft
Das Kirchenumfeld nimmt aufgrund der exponier
ten Lage eine markante Stellung im Ort ein.

Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Geltungsbereich befindet sich die denkmalge
schützte Pfarrkirche Herz Jesu (D18811349) 
und als Bodendenkmal im unteren Bereich des 
Friedhofes eine abgegangene Kirche des Mittelal
ters und der frühen Neuzeit („St. Johannes Evan
gelist und Vitus“ in Höhenrain) mit aufgelassenem 
Friedhof (D180340165).

Landschafts- und sonstige Pläne
Der Geltungsbereich befindet sich nicht in einem 
Landschaftsschutzgebiet oder einem FloraFau
naHabitat Gebiet.

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
werden im Wesentlichen durch Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen (Bodenzerstörung, Bebauung 
und Versiegelung) hervorgerufen.

Klima und Luft
Eine Luftaustauschbahn ist nicht betroffen.

Fläche
Von der Gesamtfläche des Geltungsbereiches von 
1,53 ha werden 0,74 ha nicht verändert, 0,26 ha 

werden als Friedhofserweiterung (Grünfläche) mit 
Parkplatz ausgewiesen, 0,21 ha für die Feuerwehr 
und 0,32 ha für eine Wohnbebauung
Die Verdichtung im Bereich der Feuerwehr ist sehr 
hoch, der Anteil der Wohnbebauung weist unter 
Berücksichtigung der Ortsrandsituation einen mitt
leren Versiegelungsgrad auf

Der Entwurf der 29. Änderung des Flächennut
zungsplanes und die Begründung einschließlich 
dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 100 
„Herz Jesu Höhenrain“ sowie die verfügbaren 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen für die 
Dauer eines Monats in der Zeit vom

17.08. bis einschließlich 28.09.2020

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Rats
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 
Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) zur allgemeinen Informa
tion der Öffentlichkeit öffentlich aus. 

Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.ge
meindeberg.de) sind ebenfalls alle Planunterlagen 
veröffentlicht.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung
nahmen bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 
14), Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden.

Gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristge
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Be
schlussfassung über den Bauleitplan unberück
sichtigt bleiben. 

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister

▼◆ Erneute öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 100 „Herz Jesu Höhenrain“

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 beschlossen, die erneute öffent
liche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 100 
„Herz Jesu Höhenrain“ gemäß § 4 a Abs. 3 i. V. 
m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) durchzu
führen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 100 „Herz 
Jesu Höhenrain“ mit Begründung einschließ
lich Umweltbericht sowie die nach Einschätzung 
der Gemeinde Berg wesentlichen, bereits vor
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
sind entsprechend Gemeinderatsbeschluss vom 
04.08.2020 für die Dauer eines Monates gemäß 
§ 4a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut öffentlich aus
zulegen. Die erneute öffentliche Auslegung wird 
gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch gleichzeitig mit 
der Einholung der Stellungnahmen nach § 4a Abs. 
2 Baugesetzbuch durchgeführt.

Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch 
Zeichnung und Schrift, eine Begründung mit Um
weltbericht ist beigefügt. Der Geltungsbereich ist 
aus der beigefügten Anlage ersichtlich.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 100 „Herz 
Jesu Höhenrain“ und die Begründung einschließ
lich Umweltbericht sowie die verfügbaren umwelt
bezogenen Stellungnahmen liegen für die Dauer 
eines Monats in der Zeit vom

17.08 bis einschließlich 28.09.2020

in der Gemeinde Berg, Bauamt, Zimmer 14, Rats
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 
12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, so

Geltungsbereich der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes Geltungsbereich der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes
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wie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) zur allgemeinen In
formation der Öffentlichkeit öffentlich aus. 

Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.ge
meindeberg.de) sind ebenfalls alle Planunterlagen 
veröffentlicht.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung
nahmen bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 
14), Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden.

Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück
sichtigt bleiben.

Es liegen folgende umweltbezogene Informatio
nen vor:

Mensch
Kontinuierliche Lärmkulisse durch die nahe gelege
ne Autobahn
Öffentliche Nutzung mit Friedhof und Kirche
Zudem liegen Informationen zu Lärmbelästigung 
aus Verkehr sowie Gewerbe vor.

Pflanzen
Bewertung gemäß Leitfaden:
Intensiv genutztes Grünland, intensiv gepflegte 
Grünflächen:
Kategorie I (geringe Bedeutung für Naturhaushalt)
Strukturreiche Gärten, Siedlungsgehölze aus über
wiegend heimischen Arten, Hecken:
Kategorie II (mittlere Bedeutung für Naturhaus
halt).

Tiere
Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen ge
schützter Tier und Pflanzenarten des Anhangs IV 
der FFHRichtlinie, oder nach nationalem Recht 
geschützter Arten. Die Durchführung einer Arten
schutzrechtlichen Prüfung erfolgt im weiteren Ver
fahren.

Boden und Wasser
Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich ei
ner Würmmoräne, End oder Seitenmoräne und 
Schmelzwasserschotter
Schlechte Versickerung

Landschaft
Das Kirchenumfeld nimmt aufgrund der exponier
ten Lage eine markante Stellung im Ort ein.

Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Geltungsbereich befindet sich die denkmalge
schützte Pfarrkirche Herz Jesu (D18811349) 
und als Bodendenkmal im unteren Bereich des 
Friedhofes eine abgegangene Kirche des Mittelal
ters und der frühen Neuzeit („St. Johannes Evan
gelist und Vitus“ in Höhenrain) mit aufgelassenem 
Friedhof (D180340165).

Landschafts- und sonstige Pläne
Der Geltungsbereich befindet sich nicht in einem 
Landschaftsschutzgebiet oder einem FloraFau
naHabitat Gebiet.

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
werden im Wesentlichen durch Beeinträchtigung 

der Bodenfunktionen (Bodenzerstörung, Bebauung 
und Versiegelung) hervorgerufen.

Klima und Luft
Eine Luftaustauschbahn ist nicht betroffen.

Fläche
Von der Gesamtfläche des Geltungsbereiches von 
1,53 ha werden 0,74 ha nicht verändert, 0,26 ha 
werden als Friedhofserweiterung (Grünfläche) mit 
Parkplatz ausgewiesen, 0,21 ha für die Feuerwehr 
und 0,32 ha für eine Wohnbebauung
Die Verdichtung im Bereich der Feuerwehr ist sehr 
hoch, der Anteil der Wohnbebauung weist unter 
Berücksichtigung der Ortsrandsituation einen mitt
leren Versiegelungsgrad auf.

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister

▼◆ Bebauungsplan Nr. 105 „Grünes Sibich-
hausen“; 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch 

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 105 „Grünes Sibichhau
sen“ wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Aufstellung im Verfahren nach § 13 a) BauGB als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung beschlos
sen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grundstücke mit 
den Flurnummern 1263/9, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 
1357/1, 1357/2, 1261/33, 1261/38, 1261/10, 
1261/17, 1261/18, 1261/24, 1261/8, 1261/14, 
1261/35, 1258/29, 1258/24, 1258/30, 1258/34, 
1258/25, 1258/26, 1258/27, 1258/28, 1258/20, 
1258/21, 1258/18, 1258/19, 1258/32, 1258/41, 
1258/42, 1258/33, 1258/31, 1258/17, 1258/14, 
1261/9, 1261/11, 1261/13, 1261/12, 1258/12, 
1258/43, 1258/6, 1258/44, 1258/7, 1258/8, 
1258/22 der Gemarkung Höhenrain und Teilflä
chen aus den Grundstücken mit den Flurnummern 
1262/1, 1259, 1261/19, 1261/5, 1261/39, 1261/40, 
1258/38, 1259/1, 1258, 1261/21 der Gemarkung 
Höhenrain.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
in dem Lageplan gekennzeichnet, der dieser Be
schlussvorlage beigefügt ist, und ist Bestandteil 
dieses Beschlusses (Anlage 1).

Die Verwaltung wird beauftragt, die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes durch Aushang an den 
amtlichen Mitteilungstafeln ortsüblich bekannt zu 
machen.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich be
kannt gemacht.

Die vorzeitigen Planungsziele können im Rathaus 
der Gemeinde Berg (Ratsgasse 1, Zimmer 14, 
82335 Berg) während der Dienststunden eingese
hen werden. Die frühzeitige Öffentlichkeits und 
Behördenbeteiligung wird rechtzeitig an den An
schlagtafeln bekannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus der beige
fügten Anlage ersichtlich.

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister

▼◆ Beschluss zum Erlass einer Satzung 
über die Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 105 
„Grünes Sibichhausen“

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 04.08.2020 den Erlass einer Satzung über 
die Veränderungssperre für die innerhalb des Gel
tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 105 
„Grünes Sibichhausen“ gelegenen Grundstücke 
beschlossen.

Die Satzung über die Veränderungssperre umfasst 
die Grundstücke mit den Flurnummern 1263/9, 
1262/2, 1262/3, 1262/4, 1357/1, 1357/2, 1261/33, 
1261/38, 1261/10, 1261/17, 1261/18, 1261/24, 
1261/8, 1261/14, 1261/35, 1258/29, 1258/24, 
1258/30, 1258/34, 1258/25, 1258/26, 1258/27, 
1258/28, 1258/20, 1258/21, 1258/18, 1258/19, 
1258/32, 1258/41, 1258/42, 1258/33, 1258/31, 
1258/17, 1258/14, 1261/9, 1261/11, 1261/13, 
1261/12, 1258/12, 1258/43, 1258/6, 1258/44, 
1258/7, 1258/8, 1258/22 der Gemarkung Höhen
rain; und Teilflächen aus den Grundstücken mit 
den Flurnummern 1262/1, 1259, 1261/19, 1261/5, 
1261/39, 1261/40, 1258/38, 1259/1, 1258, 1261/21 
der Gemarkung Höhenrain.
Der räumliche Geltungsbereich ist aus der beige
fügten Anlage ersichtlich.

Die Satzung liegt während der allgemeinen Dienst
stunden im Rathaus der Gemeinde Berg, Zimmer 
14, Ratsgasse 1, 82335 Berg zu jedermanns Ein

sicht aus, über ihren Inhalt wird auf verlangen Aus
kunft erteilt.

Hinweis 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
Baugesetzbuch über die fristgerechte Geltendma
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für ein
getretene Vermögensnachteile durch die Verände
rungssperre und des § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch 
über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hin
gewiesen. 

Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltend
machung der Verletzung von Verfahrens und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. 
I S. 587) geändert, werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be
zeichneten Verfahrens und Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma
chung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Berg unter Darlegung des die Ver
letzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Berg, 05.08.2020

Gemeinde Berg – R. Steigenberger, 1. Bürgermeister
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